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Erweitertes Führungszeugnis – Selbstverpflichtung – Selbstauskunftserklärung - Schulungsverpflichtung

Diese Übersicht dient der Konkretisierung der Maßnahmen für die Beschreibung im Schutzkonzept: Die Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse, die Unterzeichnung von Selbstverpflichtungen und der Besuch von Schulungen.
Verantwortlich für die Schulungsverpflichtung ist die Dienststellenleitung / Einrichtungsleitung. Eine Auseinandersetzung damit im Rahmen der Schutzkonzeptentwicklung ist notwendig. Als Vorgehen erweist sich als sinnvoll:
1. Eine Auflistung von ehrenamtlichen Tätigkeiten (Gruppierungen), diese Tätigkeiten nach der untenstehenden Liste (ab Seite 6) bewerten und Schulungsverpflichtungen für diese festlegen.
2. Bei Hauptamtlichen ebenso verfahren. (Liste ab Seite 2)
3. Mitarbeitende mit Schulungsverpflichtung zusammenstellen (Liste). Damit erhalten Sie die Gesamtzahl der Mitarbeitenden, die Schulungen besuchen müssen (ist für die jährliche Abfrage hilfreich).
4. Schulungsangebote über Multiplikator*innen planen und ausschreiben, bzw. Angebote auf Bezirksebene weiterreichen – je nach Umsetzung des Schulungskonzeptes. (Weitere Multiplikator*innen können über die Fachstelle qualifiziert werden – Voraussetzungen sind im Materialpool Schutzkonzeptentwicklung: F3 Information Schulungskonzept hinschauen-helfen-handeln Standards nachzulesen)
Grundsätzlich gilt: wer Kontakt zu Personen in asymmetrischen Beziehungen hat, muss mindestens eine Basisschulung besuchen.
Sonderfälle:
Mehrere Tätigkeitsbereiche: Bei Personen, die mehrere Tätigkeiten oder ehrenamtliche Aufgaben haben, erhöht sich die Schulungsverpflichtung und orientiert sich an der Tätigkeit mit der höheren Schulungsverpflichtung.
Mehrere Tätigkeitsorte: Ist eine Person an unterschiedlichen Orten tätig, sind die Nachweise über die besuchte Schulung in allen Bereichen anzuerkennen. Die Dokumentation erfolgt an allen Stellen. Die spezifischen Regeln des Schutzkonzeptes sind dann an den verschiedenen Stellen zu vermitteln.
Die Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis muss allerdings an allen Stellen erfolgen. Hier wäre ein Abgleich des Zeitraums für die mitarbeitende Person sinnvoll, damit der Aufwand der Beantragung eines Führungszeugnisses möglichst geringgehalten wird. Zu beachten ist die kurze Gültigkeit eines Führungszeugnisses.Achtung: Bei haupt- und nebenamtlichen Tätigkeiten über diese Liste hinaus ist eine differenzierte Entscheidung über die Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse erforderlich.
*Prüfung erforderlich“ in der Liste bedeutet, dass hierfür das Prüfverfahren der Tätigkeit im Entwicklungsprozess des Schutzkonzeptes angewendet werden muss. Entscheidungen sind im Schutzkonzept schriftlich festzuhalten. Hilfreiches Material sind hier im Materialpool Schutzkonzepte zu finden: 
· E2-2 Prüfschema Führungszeugnisse.
Bei ehrenamtlichen Tätigkeiten kann sich auch an das Hauptamt orientiert werden.

1 Hauptamtliches Personal
1.1 Folgende Regelungen sind grundsätzlich durch landeskirchliche Normen geklärt:
· Einsichtnahme in erweitertes Führungszeugnis[footnoteRef:1] VOR Anstellung/Übernahme in Pfarrdienst/Beamtenverhältnis [1:  Bei möglichem Kontakt mit Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen (analog § 72a SGB VIII oder im Sinne des § 30a BZRG und § 75 Abs. 2 SGB XII und Artikel 11 BTHG) Pflegebedürftigen oder Geflüchteten im Rahmen der Berufsausübung / Ausübung des Ehrenamts.] 

· Regelmäßige Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeungis spätestens nach 5 Jahren für bestimmte Berufsgruppen laut § 3 der Anlage 1.1.3 zur KAO)
· Unterschrift der Selbstverpflichtung (Anhang 1 der Anlage 1.1.3 zur KAO, analoge Regelung für Pfarrpersonen und Kirchenbeamt/innen)
· Unterschrift der Selbstauskunftserklärung (Anhang 2 der Anlage 1.1.3 zur KAO)
· Durchführung des Web-basierten Trainings 
· Reflexionsgespräche während und zum Ende der Probezeit
Darüber hinaus für alle Mitarbeitenden:
Beachtung des Themas Nähe-Distanzgestaltung innerhalb von PE-Gesprächen und regelmäßiger Austausch über die Thematik in Teams und Gremien.

1.2 Sensibilisierung und Schulungen:
· Web-Based-Training „Grundlagen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt“ (Information, Sensibilisierung lt. Selbstverpflichtung, Punkt 5 Nr. 1) für alle hauptamtlichen Mitarbeitenden zu Beginn der Tätigkeit.
· Grundsensibilisierungen und Vertiefende Schulungen nach Konzept(en), siehe Liste

Zur konkreten Ausgestaltung der Sensibilisierung und Schulungen sowie der Anwendung des Web-Based-Trainings, siehe entsprechende Informationstexte im Materialpool Schutzkonzeptentwicklung.
· F3 Informationen Schulungskonzept hinschauen-helfen-handeln Standards
· F2 Infotext WBT
	Zielgruppe
	Einsichtnahme in erweitertes Führungszeugnis VOR Anstellung
	Regelmäßige Einsichtnahme in erweitertes Führungszeugnis
	Selbstverpflichtung (KAO und analog Pfarrdienst)
	Selbstauskunftserklärung (KAO)
	Web-basiertes Training
	Info (-veranstaltung) über einrichtungsspezifisches Schutzkonzept[footnoteRef:2] [2:  Zusätzlich zum WBT muss das eigene Schutzkonzept vorgestellt werden. Das kann in einem Infogespräch persönlich oder in einem Angebot mit mehreren Personen erfolgen. Dies gilt für alle Personen auch bei Stellenwechsel.] 

	Kurz-Schulung mit WBT und Infos zu spezifischen Regelungen[footnoteRef:3] [3:  Für manche Berufsgruppen ist eine verkürzte Schulung ausreichend. Wichtig ist hier, dass neben dem WBT auch die Regeln vor Ort Bestandteil sind und es Zeit für Austausch und Rückfragen gibt. Diese Angebote müssen präsentisch stattfinden. Es gibt im Materialpool Vorschläge für die Umsetzung eines solchen Formates.] 

	Basisschulung (mind. 3 Stunden)
	Vertiefende Angebote[footnoteRef:4] [4:  Z.B. Leitungsschulung durch die Fachstelle, Fachtage der Landeskirche (für mittlere Ebene), Angebote in Absprache zwischen Kirchenleitung und Fachstelle] 

	Vertiefendes Wissen durch regelmäßiges Thematisieren im Team / Gremium
	Verantwortlich

	
	
	
	
	
	Kann auch in Präsenz als Kurzschulung zum Einstieg angeboten werden
	
	
	
	
	

	HAUPT- UND NEBENBERUFLICH Mitarbeitende

	Dienststellenleitungen / Führungskräfte
	X
	X
	X
	X[footnoteRef:5] [5:  Sofern nicht Pfarrperson oder Kirchenbeamt/in] 

	X
	
	
	X
	X 
	
	Landeskirche / Oberkirchenrat

	Pfarrpersonen
	X
	X
	X
	[footnoteRef:6] [6:  Durch „Mitteilung in Strafsachen“ (MiStra) durch die Strafverfolgungsbehörde für Pfarrpersonen und Kirchenbeamt/innen nicht notwendig] 

	X [footnoteRef:7] [7:  Zu Beginn des Vikariats oder während des Studiums über die Fakultät] 

	X[footnoteRef:8]  [8:  Bei jedem Stellenwechsel ] 

	
	X 
	
	X [footnoteRef:9] [9:  Z.B. durch regelmäßiges (alle 1-2 Jahre) thematisieren von Aspekten des Schutzkonzeptes in der Dienstbesprechung – Anregungen hierzu siehe „F3 Information zum Schulungskonzept ‚hinschauen-helfen-handeln‘“] 

	Landeskirche / Oberkirchenrat / D3 / Dekan*in

	Kirchenbeamte / Kirchenbeamtinnen
	X
	Prüfung erforderlich*
	X
	
	
	
	X 
	
	
	
	Landeskirche / Oberkirchenrat

	HAUPT- UND NEBENBERUFLICH Mitarbeitende (Grundlage KAO – Anlage 1.1.3)

	Diakone und Diakoninnen im Seelsorgedienst
	X
	X
	X
	X
	X
	X 
	
	X 
	
	X 
	Anstellungsträger

	Gemeindediakone und Gemeindediakoninnen
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	
	X 
	Anstellungsträger

	Jugendreferent/in
	X
	X
	X
	X
	X
	X 
	
	X 
	
	X 
	Anstellungsträger

	Beschäftigte, die bei Freizeiten oder in Waldheimen mitwirken
	X
	X
	X
	X
	X
	X 
	
	X 
	
	X 
	Anstellungsträger

	Beschäftigte in der Bildungsarbeit
	X
	X
	X
	X
	X
	X 
	
	X 
	
	X 
	Anstellungsträger

	Beschäftigte im Erziehungsdienst 
	X
	X
	X
	X
	X 
	X
	
	X 
	
	X 
	Anstellungsträger

	Beschäftigte in der Begleitung der Ausbildung Minderjähriger
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X 
	
	X 
	Anstellungsträger

	Religionspädagog*in (Schule)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	X[footnoteRef:10]  [10:  Religionspädagog*innen sind in den Schutzkonzepten der Schule mit eingebunden.] 

	Oberkirchenrat / Dezernat 2

	Lehrkräfte an kirchlichen Schulen und Hochschulen 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	X[footnoteRef:11]  [11:  Über eigenes Schutzkonzept z.T. erweiterte Themen] 

	Anstellungsträger

	Chorleiter und Chorleiterinnen (Kinder- und Jugendchöre)
	X
	X
	X
	X
	X 
	X 
	
	X
	
	X 
	Anstellungsträger

	Kirchenmusikerinnen / Kirchenmusiker (mit Leitungsfunktion)
	X
	X
	X
	X
	X 
	X 
	
	X 
	X
	
	Anstellungsträger

	Kirchenmusikerinnen / Kirchenmusiker (ohne Leitungsfunktion)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	X 
	Anstellungsträger

	Nachbarschaftshelfer und Nachbarschaftshelferinnen
	X
	X
	X
	X
	X 
	X 
	
	X
	
	
	Anstellungsträger

	Beschäftigte im Sozialdienst (Vergütungsgruppenplan 25)
	X
	X
	X
	X
	X 
	X 
	
	X
	
	X 
	Anstellungsträger

	Beschäftigte in ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen 
	X
	X
	X
	X
	X 
	X 
	
	X 
	
	
	Anstellungsträger

	Mesner*innen und
Hausmeister*innen
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	
	
	
	Anstellungsträger

	Weitere HAUPT- UND NEBENBERUFLICH Mitarbeitende

	Sonstige Angestellte in allen Bereichen der Landeskirche ohne Kontakt zu Personen in Abhängigkeiten
	X
	
	X
	X
	X
	X
	alternativ
	
	
	
	Anstellungsträger

	Kirchenbeamte in anderen, nicht aufgeführten Bereichen
	X
	
	X
	X
	
	
	X 
	
	
	
	Landeskirche/Oberkirchenrat

	Honorarkräfte bei einzelnen Angeboten z.B. Vorträge, Gruppenkurse in Familienbildungsstätten oder Erwachsenenbildung (ohne 1:1 Kontakten)
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	





	Ausbildung, Praktikum, Hospitation

	Auszubildende
	X 
	
	X 
	X 
	
	
	X 
	
	
	
	Anstellungsträger

	Vor-, Zwischen-, Anerkennungs- oder Orientierungspraktikum[footnoteRef:12] [12:  Praktikant*innen sollten zusätzlich auf den bereichsspezifischen Verhaltenskodex verpflichtet werden, auf die Wahrung des Datenschutzes und ggf. auf die Schweigepflicht hingewiesen werden. Je nach Einsatzgebiet (z.B. Kindertageseinrichtung ist auch die Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis erforderlich.] 

	Prüfung erforderlich*
	
	X 
	
	
	
	X
	
	
	
	Anstellungsträger

	Hospitation/Schulpraktikum[footnoteRef:13] [13:  Hospitierende und Praktikant*innen müssen mindestens die Selbstverpflichtung abgeben. Je nach Einsatzgebiet sollten sie zusätzlich auf den bereichsspezifischen Verhaltenskodex verpflichtet werden und auf die Wahrung des Datenschutzes, ggf. auf die Schweigepflicht hingewiesen werden. Sie sollen nur begleitet durch hauptberufliches Personal im Handlungsfeld tätig sein.] 

	
	
	X 
	
	
	
	ggf., je nach Länge
	
	
	
	Anstellungsträger





2 Ehrenamtlich Mitarbeitende
Die Übersicht bietet eine Orientierung im Bereich des Ehrenamts. Die Tabelle erfasst die Tätigkeitsfelder, die besonders hervorgehobene Stellungen oder sensible Bereiche betreffen. Bei ehrenamtlichen Tätigkeiten über diese Liste hinaus ist eine differenzierte Entscheidung bei der Erstellung des Schutzkonzeptes notwendig.
2.1 Verbindliche Präventionsmaßnahmen:
· Einsichtnahme in erweitertes Führungszeugnis: bundesgesetzliche Vorgaben sind bindend (z.B. Vereinbarungen mit dem Jugendamt zu §72a SGB VIII in der Kinder- und Jugendarbeit). Darüber hinaus: Bei möglichem Kontakt mit Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen (analog § 72a SGB VIII oder im Sinne des § 30a BZRG und § 75 Abs. 2 SGB XII und Artikel 11 BTHG) Pflegebedürftigen oder Geflüchteten im Rahmen der Ausübung des Ehrenamts.
Prüfung während der (Weiter-)Entwicklung des individuellen Schutzkonzeptes.
„*Prüfung erforderlich“ in der Liste bedeutet, dass hierfür das Prüfverfahren der Tätigkeit im Entwicklungsprozess des Schutzkonzeptes angewendet werden muss. Entscheidungen sind im Schutzkonzept schriftlich festzuhalten. Hier ist entscheidend, wie die Tätigkeit in Bezug auf den Aufbau von Beziehungen und Abhängigkeiten ausgenutzt werden könnte. Hilfestellung gibt es für die Entscheidung über die Einsichtnahme über das Prüfschema (E2-2 Prüfschema Führungszeugnisse).
· Selbstverpflichtung: für den Bereich des EJW/CVJM ist die Selbstverpflichtung im Rahmen von „Menschenskinder, ihr seid stark!“ bindend, da von der Delegiertenversammlung beschlossen.
Darüber hinaus gibt es (bisher) keine Vorgabe für andere ehrenamtlichen Bereiche. Als sinnvoll hat sich erwiesen, im Entwicklungsprozess des Schutzkonzeptes diese gemeinsam zu entwickeln. Wenn die Selbstverpflichtung der hauptamtlich (KAO) Beschäftigten verwendet wird, dann darf nicht mit der KAO argumentiert werden, sondern es müssen entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.
· Selbstauskunftserklärung, siehe Selbstverpflichtung
2.2 Weitere Möglichkeiten
· Reflexionsgespräche im Rahmen des Ehrenamts und regelmäßiger Austausch über die Thematik in Teams und Gremien.
· Erstellung eines Verhaltenskodex mit konkreten Regeln zum Umgang mit Nähe und Distanz im jeweiligen Handlungsfeld. Regelmäßiger Austausch darüber in Verbindung mit der eigenen Rolle.
2.3 Schulungen und Sensibilisierungen
Bei der Entscheidung über Schulungsverpflichtungen orientieren Sie sich auch am Hauptamt.
· Das Web-Based-Training kann auch für Ehrenamtliche angeboten werden, empfehlenswert gemeinsam im Team oder Gremium
· Grundsensibilisierungen und Vertiefende Schulungen nach Konzept(en), siehe entsprechende Materialien (Schulungskonzept „hinschauen – helfen – handeln“ durch die Multiplikator*innen oder für den Bereich der Minderjährigen auch Menschenskinder, ihr seid stark oder entsprechende Verankerung in den JuLeiCa-Schulungen).

	Zielgruppe
	Einsichtnahme in erweitertes Führungszeugnis VOR Beauftragung
	Regelmäßige Einsichtnahme in erweitertes Führungszeugnis
	Selbstverpflichtung 
	Selbstauskunftserklärung
	Web-Based-Training
	Info (-Veranstlaung)über einrichtungsspezifisches Schutzkonzept
	Kurz-Schulung mit WBT und Infos zu spezifischen Regelungen[footnoteRef:14] [14:  Für manche Tätigkeitsbereiche ist eine verkürzte Schulung ausreichend. Wichtig ist hier, dass neben dem WBT auch die Regeln vor Ort Bestandteil sind. Für Personengruppen, die nicht zu einem weiteren Schulungstermin müssen, ist die Regel ein arbeitsfeldspezifische Informationsveranstaltung über die präsentische Nutzung des WBTs.] 

	Basisschulung
(mind. 3 Stunden)
	Vertieftes Wissen notwendig[footnoteRef:15] [15:  Z.B. Leitungsschulung durch die Fachstelle, aber auch durch die regelmäßige Auseinandersetzung im Team zu unterschiedlichen Aspekten des Schutzkonzeptes kann dies erfolgen, z.B. durch Einladung von Expert*innen – Anregungen hierzu im Text zum Schulungskonzept] 

	Verantwortlich

	
	
	
	
	
	Kann auch in Präsenz als Kurzschulung zum Einstieg angeboten werden
	
	
	
	

	EHRENAMTLICH[footnoteRef:16] Mitarbeitende in der Landeskirche [16:  § 4 Abs. 1 und 2 AGSB gilt unmittelbar für ehrenamtliche Mitarbeitende der Landeskirche, sowie für die gewählten Vorsitzenden der KGR] 


	Synodale der Landessynode
	
	
	X
	X[footnoteRef:17] [17:  Kanditat*innen für die Synodalwahl erklären mit Ihrer Selbstauskunftserklärung die Wählbarkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 KWO. Eine Einsichtnahme in ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis kann durch eine Entscheidung des Vertrauensauschusses (§ 46 Abs. 3 KWO) bei „Zweifel an der Wählbarkeit“ erfolgen.] 

	X
	X
	
	
	X 
	Landeskirche / Oberkirchenrat

	Kirchenbeamt/innen im Ehrenamt 
	X
	Prüfung erforderlich*
	X
	X[footnoteRef:18] [18:  Kanditat*innen für den Kirchengemeinderat erklären mit Ihrer Selbstauskunftserklärung die Wählbarkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 KWO. Eine Einsichtnahme in ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis kann durch eine Entscheidung des Ortswahlausschusses bei „Zweifel an der Wählbarkeit“ (§ 3 Abs. 2 KWO) erfolgen.] 

	X
	X
	
	alternativ
	X
	Beauftragende Stelle

	Ehrenamtliche im Seelsorgedienst
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	Beauftragende Stelle

	Prädikant/innen
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	Beauftragende Stelle





	Zielgruppe
	Einsichtnahme in erweitertes Führungszeugnis (eFZ) vor Aufnahme des Ehrenamtes
	Regelmäßige Einsichtnahme in
eFZ
	Selbstverpflichtung
	Selbstauskunftserklärung
	EJW Menschenskinder Selbstverpflichtung[footnoteRef:19] [19:  EJW-Selbstverpflichtung ist für die Evangelische Jugendarbeit verpflichtend] 

	Empfehlung: Unterschrift unter handlungsfeld-spezifischem Verhaltenskodex
	Web-Based-Training
	Info (-Veranstlaung)über einrichtungsspezifisches Schutzkonzept
	Basisschulung (mind. 3 Stunden)
	Menschenskinder, ihr seid stark-Schulung[footnoteRef:20] [20:  EJW Menschenskinder, ihr seid stark!-Schulungen mit entsprechendem abgeglichenen Standard. Kann auch im Rahmen der JuLeiCa-Ausbildung erfolgen. Minumum sind 3 netto-Zeitstunden] 

	Vertieftes Wissen notwendig[footnoteRef:21] [21:  Z.B. durch Aufnahme in Leitungsschulungen,, aber auch durch die regelmäßige Auseinandersetzung im Team zu unterschiedlichen Aspekten des Schutzkonzeptes kann dies erfolgen, z.B. durch Einladung von Expert*innen – Anregungen hierzu im Text zum Schulungskonzept] 

	Verantwortlich

	
	
	
	
	
	
	
	Kann auch in Präsenz als Kurzschulung zum Einstieg angeboten werden[footnoteRef:22] [22:  Für manche Tätigkeitsbereiche ist eine verkürzte Schulung ausreichend. Wichtig ist hier, dass neben dem WBT auch die Regeln vor Ort Bestandteil sind. Für Personengruppen, die nicht zu einem weiteren Schulungstermin müssen, ist die Regel ein arbeitsfeldspezifische Informationsveranstaltung über die präsentische Nutzung des WBTs.] 

	
	
	
	

	EHRENAMTLICH[footnoteRef:23] Mitarbeitende in Kirchengemeinden, -bezirken, kirchlichen Verbänden und kirchlich öffentlich-rechtlichen Stiftungen [23:  Gilt für alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden nach § 38a Absatz 5 Satz 1 KGO, § 24 Absatz 2 Kirchenbezirksordnung, § 7 Satz 2 Kirchliches Verbandsgesetz und § 6b Satz 1 Kirchliche Verordnung über die Stiftungsaufsicht.] 


	Gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinderäte (Ernennung zu Ehrenbeamte)
	
	Prüfung erforderlich*
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	X
	Kirchengemeinde

	Gewählte Mitglieder der Kirchengemeinderäte (Leitungsgremium = Leitungsverantwortung)
	
	Prüfung erforderlich*
	X
	X18
	
	
	Gerne mit dem gesamten Gremium
	
	
	X
	Kirchengemeinde

	Ehrenamtliche (Leitungen) von Angeboten für Menschen mit Assistenzbedarf, Sprachschwierigkeiten, Fluchterfahrungen
	X
	X
	X
	X
	
	X
	Alternativ möglich
	X
	
	X
	Beauftragende Stelle

	Ehrenamtliche Leitung von Gruppen und Kreisen, Selbsthilfegruppen, Freizeiten und Reisen
	X
	X
	X
	X
	
	x
	
	
	X
	
	x
	Beauftragende Stelle

	Ehrenamtliche Leitungen von Angeboten für Minderjährige, Freizeitmitarbeitende (Ev. Jugendarbeit)
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Alternativ
	X
	X
	Ev. Jugendwerk / Kirchengemeinde

	Ehrenamtliche in Kontakt mit Minderjährigen (Evangelische Jugendarbeit)
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	
	Alternativ
	X
	Regelmäßiges Thematisieren
	Ev. Jugendwerk / Kirchengemeinde

	Ehrenamtliche in der Ev. Jugendarbeit unter 15 Jahren (Trainees)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X[footnoteRef:24] [24:  Sensibilisierung zum Thema Nähe-Distanz / Rollenwechsel im Rahmen des Trainees/Schülermentorenprogramms] 

	
	Ev. Jugendwerk

	Freizeit-/Waldheimmitarbeitende
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	
	alternativ
	X
	Regelmäßiges Thematisieren
	Träger der Freizeitmaßnahme

	Posaunenwart (Jungbläser/innen) und Chorleiter/innen
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	
	x
	
	Regelmäßiges Thematisieren
	Beauftragende Stelle

	Ehrenamtliche im Besuchsdienst
	
	Prüfung erforderlich*
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	Beauftragende Stelle

	Ehrenamtliche mit vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten
	X
	Prüfung erforderlich*
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	
	X
	Beauftragende Stelle

	Ehrenamtliche in sonstigen Angeboten der Kirche (ohne 1:1-Kontakte mit Abhängigkeiten)
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	Beauftragende Stelle

	Ehrenamtliche/Helfende bei einmaligen Festen / Veranstaltungen ohne 1:1 Kontakte
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	Beauftragende Stelle

	Ehrenamtliche in gemeinden-, oder kirchenbezirkseigenen Tagungs-, Übernachtungs- oder Bildungshäusern
	
	Prüfung erforderlich*
	
	
	
	X
	X
	X
	alternativ
	
	
	Beauftragende Stelle
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